
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) Strom der Stadtwerke Lohmar GmbH & 

Co. KG (nachfolgend kurz: „Stadtwerke Lohmar") 
 

1. Vertragsgegenstand 

1.1. Diese AGB regeln die Bedingungen, 

zu denen die Stadtwerke Lohmar den Kun- 

den im Rahmen eines Sondervertrags au- 

ßerhalb der Grundversorgung mit  Elektrizi- 

tät in Niederspannung auf Basis eines Stan- 

dardlastprofils für den Eigenverbrauch 

beliefern. Der Messstellenbetrieb für die 

Entnahmestelle des Kunden ist ebenfalls 

Vertragsgegenstand. Wartungsdienste 

werden nicht angeboten. 

1.2. Die Stadtwerke Lohmar verpflichten 

sich, den gesamten Strombedarf des Kun- 

den zu decken. Die Stadtwerke Lohmar dür- 

fen sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen 

Pflichten Dritter bedienen. 

1.3. Der Kunde verpflichtet sich, die ge- 

lieferte Energiemenge zu dem vereinbarten 

Preis abzunehmen und zu bezahlen. 

 
2. Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit 

und Kündigung 

2.1. Der Vertrag kommt durch die Vertrags- 

bestätigung der Stadtwerke Lohmar in Text- 

form zustande. Die Lieferung beginnt nicht 

früher als zu dem vom Kunden genannten 

Termin, frühestens jedoch zum bestätigten 

Vertragsende des bisherigen Lieferanten. 

2.2. Verträge ohne einge- 

schränkte Preisgarantie 

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit wie vertrag- 

lich vereinbart und kann mit einer Frist von 

einem Monat zum Ende der Laufzeit gekün- 

digt werden. Erfolgt keine Kündigung, ver- 

längert sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit 

und kann jederzeit mit einer Frist von einem 

Monat gekündigt werden. 

2.3. Verträge      mit   einge- 

schränkter Preisgarantie: 

Der Vertrag hat eine Erstvertragslaufzeit bis 

zum Ende der vertraglich vereinbarten ein- 

geschränkten Preisgarantie und kann mit ei- 

ner Frist von einem Monat zum Ende der 

Erstvertragslaufzeit gekündigt werden. Er- 

folgt keine Kündigung, verlängert sich der 

Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann je- 

derzeit mit einer Frist von einem Monat ge- 

kündigt werden. 

2.4. Das Recht zur Kündigung aus wichti- 

gem Grund gemäß § 314 BGB bleibt unbe- 

rührt. Über die gesetzlichen Rücktrittsrechte 

hinaus bestehen keine weiteren vertragli- 

chen Rücktrittsrechte. 

2.5. Der Kunde ist im Falle eines Wohnsitz- 

wechsels berechtigt, den Liefervertrag mit 

einer Frist von sechs Wochen außeror- 

dentlich zu kündigen. Die Kündigungserklä- 

rung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des 

Auszugs oder mit Wirkung zu einem späte- 

ren Zeitpunkt erklärt werden. Hierbei hat 

der Kunde die neue Anschrift, das konkrete 

Aus- und Einzugsdatum, seine zukünftige 

Entnahmestelle und die Identifikationsnum- 

mer (Zählernummer) mitzuteilen. 

2.6. Die Stadtwerke Lohmar können inner- 

halb einer Frist von zwei Wochen prüfen, ob 

sie dem Kunden an der neuen Entnahme- 

stelle ebenfalls die Energielieferung zu den 

bisherigen Vertragskonditionen anbietet. 

Bieten die Stadtwerke Lohmar die Energie- 

lieferung an der neuen Entnahmestelle an, 

endet der Vertrag nicht und der Kunde wird 

zu den bisherigen Vertragskonditionen wei- 

terbeliefert. Die Weiterbelieferung haben die 

Stadtwerke    Lohmar    dem    Kunden    in 

Textform spätestens zwei Wochen nach Er- 

halt der Kündigung zu bestätigen. Bieten die 

Stadtwerke Lohmar die Energielieferung an 

der neuen Verbrauchsstelle jedoch nicht an, 

endet der Vertrag zu dem mitgeteilten Aus- 

zugsdatum bzw. zu dem vom Netzbetreiber 

bestätigten Abmeldedatum. 

2.7. Unterlässt der Kunde schuldhaft die 

Mitteilung eines Umzugs, behalten sich die 

Stadtwerke Lohmar die Geltendmachung 

von möglichen Schadensersatzansprüchen 

vor. 

2.8. Kündigungen der Stadtwerke Lohmar 

bedürfen der Textform. Die Stadtwerke 

Lohmar werden einen Lieferantenwechsel 

zügig und unentgeltlich ermöglichen. Die 

Stadtwerke Lohmar haben eine Kündigung 

des Kunden innerhalb einer Woche nach 

Eingang unter Angabe des Vertragsendes 

in Textform zu bestätigen. 

3. Preise,   eingeschränkte  Preisga- 
rantie und Preisänderungen 

3.1. Preisbestandteile 

3.1.1. Im  Strompreis sind u. a. folgen- den 

Kosten enthalten: 

a) Umsatzsteuer, 

b) Stromsteuer, 

c) Konzessionsabgaben, 

d) Netzentgelte, Entgelt für Messstellen- 

betrieb inkl. Messung, 

e) Umlagen und Aufschläge nach § 12 

Abs. 1 EnFG, Umlage nach § 18 Ab- 

LaV, § 19 StromNEV-Umlage/ 

Aufschlag für besondere Netznutzung, 

f) sowie Beschaffungs- und Vertriebskosten. 
3.1.2. In dem Preisbestandteil für den 

Messstellenbetrieb inkl. Messung nach Ziffer 

3.1.1. lit. d) sind die Entgelte für einen kon- 

ventionellen Zähler des Messstellenbetrei- 

bers enthalten. Ändert sich während der 

Laufzeit des Vertrages die Art des verbau- 

ten Zählers auf Veranlassung des Mess- 

stellenbetreibers, werden die veränderten 

Entgelte dem Kunden unverzüglich durch 

die Stadtwerke Lohmar in Rechnung ge- 

stellt. Die Änderung wird erst nach textlicher 

Mitteilung an den Kunden wirksam, die min- 

destens einen Monat vor der beabsichtig- 

ten Änderung erfolgen muss. Dem Kunden 

steht in diesem Fall das Recht zu, den Ver- 

trag ohne Einhaltung einer Frist auf das 

Wirksamwerden der Preisänderung zu kün- 

digen. Wird auf Veranlassung des Kunden 

eine andersartige Messeinrichtung als die 

aktuell vorhandene Messeinrichtung ver- 

baut, so steht dem Kunden das in Satz 4 

genannte Sonderkündigungsrecht nicht zu. 

3.2. Wird vertraglich eine einge- 

schränkte Preisgarantie vereinbart, sind 

für den im Vertrag genannten Preisgaran- 

tiezeitraum die Preisbestandteile Beschaf- 

fungs- und Vertriebskosten lit. f) fest ver- 

einbart. Die anderen Preisbestandteile 

nach Ziffer 3.1.1 l it a) bis e) sind nicht fest 

vereinbart. Die Stadtwerke Lohmar neh- 

men eine Preisänderung nach Ziffer 3.3 ff. 

vor. 

3.3. Preisänderungen durch die Stadt- 

werke Lohmar erfolgen im Wege der ein- 

seitigen Leistungsbestimmung in Aus- 

übung billigen Ermessens. Der Kunde 

kann die Billigkeit der Preisänderung zivil- 

gerichtlich überprüfen lassen. Bei der 

einseitigen Leistungsbestimmung durch 

die Stadtwerke Lohmar sind ausschließ- 

lich     Änderungen     der     Kosten     zu 

berücksichtigen, die für die Preisermitt- 

lung nach Ziffer 3.1 maßgeblich sind. Die 

Stadtwerke Lohmar sind bei Kostenstei- 

gerungen berechtigt, bei Kostensenkun- 

gen verpflichtet, Preisänderung durchzu- 

führen. Bei der Preisermittlung sind die 

Stadtwerke Lohmar verpflichtet, Kosten- 

steigerungen nur unter Ansatz gegenläufi- 

ger Kostensenkungen zu berücksichti- 

gen und eine Saldierung von Kostenstei- 

gerungen und Kostensenkungen vorzu- 

nehmen. 

3.4. Die Stadtwerke Lohmar haben den 

Umfang und den Zeitpunkt einer Preis- 

änderung so zu bestimmen, dass Kos- 

tensenkungen nach denselben betriebs- 

wirtschaftlichen Maßstäben Rechnung ge- 

tragen wird wie Kostenerhöhungen. Ins- 

besondere dürfen die Stadtwerke Lohmar 

Kostensenkungen nicht später weiterge- 

ben als Kostensteigerungen. Die Stadt- 

werke Lohmar nehmen mindestens alle 

zwölf Monate eine Überprüfung der Kos- 

tenentwicklung vor. 

3.5. Änderungen der Preise werden erst 

nach textlicher Mitteilung an die Kunden 

wirksam, die mindestens einen Monat vor 

der beabsichtigten Änderung erfolgen 

muss. Die Mitteilung erfolgt in verständli- 

cher und einfacher Weise unter Hinweis 

auf Anlass, Voraussetzung und Umfang 

der Preisänderung. 

3.6. Ändern die Stadtwerke Lohmar die 

Preise, so hat der Kunde das Recht, den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi- 

gungsfrist spätestens zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Änderung zu kündi- 

gen. Hierauf werden die Stadtwerke 

Lohmar den Kunden in der textlichen Mit- 

teilung hinweisen. Das Recht zur ordentli- 

chen Kündigung bleibt unberührt. 

3.7. Abweichend von vorstehenden Zif- 

fern 3.3 bis 3.6 werden Änderungen der 

Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuerge- 

setz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Änderung ohne Ankündigung und 

ohne außerordentliche Kündigungsmög- 

lichkeit an den Kunden weitergegeben. 

Dies gilt auch bei unveränderter Weiter- 

gabe von Minderbelastungen aufgrund ei- 

ner Absenkung des Saldos der Kalkulati- 

onsbestandteile nach § 40 Abs. 3 Nr. 3 

EnWG. 

3.8. Ziffern 3.3 bis 3.6 gelten auch, so- 

weit künftig neue Steuern, Abgaben oder 

sonstige staatlich veranlasste, die Gewin- 

nung, Erzeugung, Beschaffung, Speiche- 

rung und Netznutzung (Übertragung und 

Verteilung) oder den Verbrauch von 

elektrischer Energie betreffende Belastun- 

gen oder Entlastungen wirksam werden. 

 
4. Lieferverpflichtung 

4.1. Bei einer Unterbrechung oder bei 

Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsver- 

sorgung sind die Stadtwerke Lohmar, so- 

weit es sich um Folgen einer Störung des 

Netzbetriebes einschließlich des Netzan- 

schlusses oder einer Störung des Mess- 

stellenbetriebes handelt, von der Leis- 

tungspflicht befreit. 

4.2. Die Stadtwerke Lohmar sind zur Auf- 

nahme der Stromlieferung nicht verpflich- 

tet, wenn der Anschluss des Kunden zum 



vorgesehenen  Lieferbeginn  gesperrt  ist 

oder kein Netzanschluss besteht. 

 
5. Haftung 

5.1. Ansprüche wegen Versorgungsstörun- 

gen gemäß Ziffer 4.1 sind gegen den Netz- 

betreiber bzw. gegen den Messstellenbetrei- 

ber zu richten. Die Kontaktdaten des Netzbe- 

treibers bzw. des Messstellenbetreibers tei- 

len die Stadtwerke Lohmar dem Kunden auf 

Anfrage jederzeit mit. 

5.2. Die Stadtwerke Lohmar haften für 

Schäden aus der schuldhaften Verletzung 

von Leben, Körper oder Gesundheit sowie 

für Schäden aus vorsätzlicher oder grob 

fahrlässiger Pflichtverletzung. Die Stadt- 

werke Lohmar haften auch für Schäden aus 

schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver- 

tragspflichten, bei leichter Fahrlässigkeit je- 

doch der Höhe nach beschränkt auf die bei 

Vertragsschluss vorhersehbaren vertragsty- 

pischen Schäden. Die Haftung der Stadt- 

werke Lohmar aufgrund zwingender gesetz- 

licher Vorschriften bleibt unberührt. 

 
6. Vertragsänderungen 

6.1. Die  Stadtwerke Lohmar können die 

Regelungen  des  Stromliefervertrags  und 

dieser AGB neu fassen, um diese an aktu- 

elle Gesetzesentwicklungen oder  sonstige 

Änderungen von Rechtsvorschriften sowie 

an aktuelle Rechtsprechung oder 

einschlägige    Verwaltungsentscheidungen 

anzupassen, wenn der  Vertrag  hierdurch 

lückenhaft  oder  eine Fortsetzung des Ver- 

trages für die Stadtwerke Lohmar unzumut- 

bar werden. 

6.2. Die Stadtwerke Lohmar werden dem 

Kunden die Anpassungen nach Ziffer 6.1 

mindestens einen Monat vor dem geplanten 

Wirksamwerden in Textform mitteilen. Die 

Mitteilung erfolgt in verständlicher und ein- 

facher Weise unter Hinweis auf Anlass, Vo- 

raussetzung und Umfang der Vertragsän- 

derung. 

6.3. Der Kunde kann den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeit- 

punkt des Wirksamwerdens der Änderungen 

kündigen, wenn die Stadtwerke Lohmar die 

Vertragsbedingungen einseitig ändern. Hie- 

rauf werden die Stadtwerke Lohmar den 

Kunden in der textlichen Mitteilung hinwei- 

sen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung 

bleibt unberührt. 

 
7. Wesentliche    Änderungen    seitens 

des Kunden 

Der   Kunde    ist    verpflichtet,   wesentliche 
Änderungen der Nutzung der Entnah- 
mestelle bzw. des Jahresverbrauchs den 
Stadtwerken Lohmar in Textform mitzutei- 
len, um weiterhin eine verbrauchsgerechte 
Abrechnung zu gewährleisten. Durch die 
Nutzungs-/Verbrauchsänderung wird ge- 
gebenenfalls eine Anpassung der Ab- 
schlagszahlungen erforderlich. Der Kunde ist 
ebenfalls verpflichtet, Änderungen seiner 
Rechnungsanschrift unverzüglich in Text- 
form mitzuteilen. 

 
8. Messeinrichtungen 

8.1. Die von den Stadtwerken Lohmar ge- 

lieferte Elektrizität wird durch Messeinrich- 

tungen nach den Vorgaben des Messstellen- 

betriebsgesetzes festgestellt. 

8.2. Auf Verlangen des Kunden werden die 

Stadtwerke Lohmar jederzeit eine Nachprü- 

fung   der  Messeinrichtungen  durch  eine 

Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 

Prüfstelle im Sinne des § 40 Absatz 3 des 

Mess- und Eichgesetzes beim Messstellen- 

betreiber veranlassen. Stellt der Kunde den 

Antrag auf Prüfung nicht bei den Stadtwer- 

ken Lohmar, so hat er diese zugleich mit der 

Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kos- 

ten der Prüfung fallen den Stadtwerken 

Lohmar zur Last, falls die Abweichung die 

gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über- 

schreitet, sonst dem Kunden. 

 
9. Zutrittsrecht 

Der Kunde muss einem mit einem Ausweis 

versehenen Beauftragten der Stadtwerke 

Lohmar, des Netzbetreibers oder des Mess- 

stellenbetreibers nach vorheriger Benach- 

richtigung den Zutritt zu seinen Räumen ge- 

statten, soweit dies zur Ablesung der Mes- 

seinrichtungen gemäß Ziffer 10 erforderlich 

ist. Die Benachrichtigung kann durch Mittei- 

lung an den Kunden erfolgen. Sie muss min- 

destens eine Woche vor dem Betretungster- 

min erfolgen; mindestens ein Ersatztermin 

ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge 

zu tragen, dass die Messeinrichtungen zu- 

gänglich sind. 

 
10. Ablesung 

10.1. Der Kunde ist verpflichtet, auf Anfrage 

oder sofern er sein Wahlrecht nach Ziffer 

11.3 ausübt den Zählerstand abzulesen und 

diesen den Stadtwerken Lohmar  mit An- 

gabe des Ablesedatums mitzuteilen. Dies 

kann per Post, per E-Mail, im Onlineservice- 

Portal   der   Stadtwerke   Lohmar unter 

https://onlineservice.stadtwerke-lohmar.de 

oder telefonisch erfolgen. Der örtliche Netz- 

betreiber   oder   der   Messstellenbetreiber 

kann den Kunden ebenfalls bitten, den Zäh- 

lerstand abzulesen. Im Einzelfall kann der 

Kunde   einer   Selbstablesung   widerspre- 

chen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 

10.2. Die Stadtwerke Lohmar sind außer- 

dem berechtigt, für Zwecke der Abrech- 

nung die Ablesedaten oder rechtmäßig er- 

mittelte Ersatzwerte zu verwenden, die sie 

vom Netzbetreiber, vom Messstellenbetrei- 

ber oder von einem die Messung durchfüh- 

renden Dritten erhalten hat. Wird an der 

Entnahmestelle des Kunden die Messung 

mittels eines intelligenten Messsystems ge- 

mäß § 2 Satz 1 Nr. 7 Messstellenbetriebs- 

gesetz durchgeführt, werden die Stadt- 

werke Lohmar die Ablesedaten gemäß 

Satz 1 zur Abrechnung nach Ziffer 11 vor- 

rangig verwenden. Führt der Kunde eine 

verlangte Selbstablesung nach Ziffer 10.1 

nicht durch, können die Stadtwerke Lohmar 

auf Kosten des Kunden die Ablesung selbst 

vornehmen, den Verbrauch auf Grundlage 

der vorherigen Ablesung bzw. bei einem 

Neukunden nach dem Verbrauch vergleich- 

barer Kunden unter Berücksichtigung der 

tatsächlichen Verhältnisse schätzen oder 

einen Dritten mit der Ablesung beauftragen. 

Die Stadtwerke Lohmar dürfen bei einem 

berechtigten Kundenwiderspruch nach Zif- 

fer 10.1 Satz 4 dem Kunden hierfür kein ge- 

sondertes Entgelt berechnen. Können die 

Stadtwerke Lohmar, der Netzbetreiber oder 

der Messstellenbetreiber oder ein zur Mes- 

sung beauftragter Dritter das Grundstück 

oder die Räume des Kunden zum Zwecke 

der Ablesung nicht betreten, sind die Stadt- 

werke Lohmar ebenfalls zur Verbrauchs- 

schätzung nach Satz 1 berechtigt. 

11. Abrechnung 

11.1. Den Zeitabschnitt der Abrechnung 

des Energieverbrauchs können die Stadt- 

werke Lohmar festlegen, soweit der 

Kunde nicht seine Wahl nach Ziffer 11.3 

trifft. Dieser darf ein Jahr nicht überschrei- 

ten. Ändert sich der Abrechnungs- 

zeitraum der Stadtwerke Lohmar, so er- 

hält der Kunde eine Mitteilung in Textform. 

11.2. Die Abrechnung und Rechnungsstel- 

lung erfolgen jährlich zum Ende eines Jah- 

res, soweit nicht vorzeitig eine Zwischen- 

oder Endabrechnung erstellt wird. Jeden- 

falls erhält der Kunde seine Rechnung spä- 

testens sechs Wochen nach Beendigung 

des abzurechnenden Zeitraums und die 

Schlussrechnung spätestens sechs Wo- 

chen nach Beendigung des Lieferverhält- 

nisses. Erfolgt eine Stromabrechnung mo- 

natlich beträgt die Frist nach Satz 2 drei 

Wochen. 

11.3. Wünscht der Kunde eine unterjährige 

Rechnungsstellung (monatlich, viertel- 

oder halbjährlich), hat er dies den Stadt- 

werken Lohmar in Textform mitzuteilen. 

Gleiches gilt, wenn der Kunde eine elektro- 

nische Übermittlung der Rechnung oder 

eine Abrechnungsinformation wünscht. 

11.4. Die Stadtwerke Lohmar sind ver- 

pflichtet, Kunden die unentgeltliche Über- 

mittlung der Rechnung mindestens einmal 

jährlich in Papierform anzubieten. Dane- 

ben müssen die Stadtwerke Lohmar Ab- 

rechnungsinformationen mindestens alle 

sechs Monate, oder auf Verlangen alle drei 

Monate, unentgeltlich in elektronischer 

Form zur Verfügung stellen. Erhalten die 

Stadtwerke Lohmar Verbrauchsdaten auto- 

matisch per Fernübermittlung, müssen Ab- 

rechnungsinformationen monatlich unent- 

geltlich zur Verfügung gestellt werden. 

11.5. Wünscht der Kunde eine unterjährige 

Rechnungsstellung nach Ziffer 11.3 Satz 1, 

berechnen die Stadtwerke Lohmar für jede 

zusätzliche Abrechnung 12,00 € brutto 

(10,08 € netto). Dasselbe gilt für Rechnun- 

gen für bereits abgerechnete Zeitabschnitte, 

die auf Wunsch des Kunden zusätzlich er- 

stellt werden. Im Fall der elektronischen 

Übermittlung werden für jede zusätzliche 

Abrechnung berechnet: 10,00 Euro (brutto 

einschließlich Umsatzsteuer, netto 8,40 

Euro). 

11.6 Ändern sich während eines Ab- 

rechnungszeitraumes die verbrauchsab- 

hängigen Preise, so wird der Verbrauch 

zeitanteilig bis zum Datum der Preisände- 

rung berechnet, es sei denn, der Kunde 

teilt den tatsächlichen Zählerstand zu die- 

sem Datum mit. 

11.7 Soweit erforderlich, werden jahreszeit- 

liche Verbrauchsschwankungen auf Grund- 

lage der für vergleichbarere Kunden maß- 

geblichen Erfahrungswerte angemessen in 

der Jahresverbrauchsabrechnung berück- 

sichtigt. 

 
12. Abschlagszahlungen 

12.1. Der Kunde leistet, außer bei monat- 

licher Abrechnung, monatlich gleichblei- 

bende Abschlagszahlungen auf die zu er- 

wartende Verbrauchsrechnung. Die Stadt- 

werke Lohmar werden dem Kunden die 

Höhe der Abschlagszahlungen rechtzeitig 

mitteilen. Dabei werden die Stadtwerke 

Lohmar die Abschlagszahlungen so ge- 

stalten, dass am Ende des Abrechnungs- 

zeitraumes eine möglichst geringe Aus- 

gleichszahlung fällig wird. Die Abschlags- 

zahlung      wird      entsprechend      dem 



Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeit- 

raum berechnet. Ist eine solche Berech- 

nung nicht möglich, so bemisst sich die Ab- 

schlagszahlung nach dem durchschnittli- 

chen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 

Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver- 

brauch erheblich geringer ist, so werden 

die Stadtwerke Lohmar dies angemessen 

berücksichtigen. 

12.2. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass 

zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wur- 

den, so ist der übersteigende Betrag unver- 

züglich zu erstatten. 

 
13. Vorauszahlung 

13.1. Die Stadtwerke Lohmar sind berech- 

tigt, für den Verbrauch eines Abrechnungs- 

zeitraumes Vorauszahlung zu verlangen, 

wenn nach den Umständen des Einzelfalls 

Grund zu der Annahme besteht, dass der 

Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Ver- 

langen einer Vorauszahlung ist der Kunde 

hierüber ausdrücklich und in verständlicher 

Form zu unterrichten. Hierbei sind mindes- 

tens der Beginn, die Höhe und die Gründe 

der Vorauszahlung sowie die Voraussetzun- 

gen für ihren Wegfall anzugeben. 

13.2. Die Vorauszahlung bemisst sich 

nach dem Verbrauch des vorhergehenden 

Abrechnungszeitraums oder dem durch- 

schnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kun- 

den. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein 

Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 

angemessen zu berücksichtigen. Erstreckt 

sich der Abrechnungszeitraum über meh- 

rere Monate, werden die Stadtwerke Lohmar 

die Vorauszahlungen in ebenso vielen Teil- 

beträgen verlangen wie die Abschlagszah- 

lungen gemäß Ziffer 12.1. Die Vorauszah- 

lung ist bei der nächsten Rechnungsertei- 

lung zu verrechnen. 

 
14. Sicherheitsleistung 

14.1. Ist der Kunde zur Vorauszahlung ge- 

mäß Ziffer 13 nicht bereit oder nicht in der 

Lage, können die Stadtwerke Lohmar in an- 

gemessener Höhe Sicherheit verlangen. 

14.2. Barsicherheiten werden zum jeweili- 

gen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli- 

chen Gesetzbuchs verzinst. 

14.3. Ist der Kunde in Verzug und kommt 

er nach erneuter Zahlungsaufforderung 

nicht unverzüglich seinen Zahlungsver- 

pflichtungen aus diesem Vertrag nach, so 

können die Stadtwerke Lohmar die Sicher- 

heit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungs- 

aufforderung hinzuweisen. Kursverluste 

beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu 

Lasten des Kunden. 

14.4. Die Sicherheit ist unverzüglich zu- 

rückzugeben, wenn keine Vorauszahlung 

mehr verlangt werden kann. 

 
15. Zahlungsmöglichkeiten 

Als Zahlungsmöglichkeiten stehen dem Kun- 

den das Lastschriftverfahren durch Erteilung 

eines SEPA-Mandats und die Überweisung 

zur Verfügung. Das Lastschriftverfahren 

stellt die bevorzugte Zahlungsweise dar. Die 

Stadtwerke Lohmar weisen darauf hin, dass 

bei Überweisung der termingerechte Zah- 

lungseingang auf die mitgeteilte Bankverbin- 

dung durch den Kunden sicherzustellen ist. 

Eine für das SEPA-Lastschriftverfahren erfor- 

derliche Vorabankündigung (Pre-Notifica- 

tion) hat spätestens fünf Tage vor dem je- 

weiligen Belastungsdatum zu erfolgen. 

 
16. Fälligkeit von Rechnungen, Ab- 

schlägen, Vorauszahlungen sowie 
Verzug 

16.1. Rechnungen und Abschläge werden 

zu dem von den Stadtwerken Lohmar ange- 

gebenen Zeitpunkt, frühestens aber 14 Tage 

nach Zugang der Zahlungsaufforderung fäl- 

lig. Eine bei Vertragsschluss vereinbarte Ab- 

schlags- oder Vorauszahlung wird jedoch 

nicht vor Beginn der Lieferung fällig. 

16.2. Einwände gegen Rechnungen und 

Abschlagsrechnungen berechtigen zum 

Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei- 

gerung nur, soweit die ernsthafte Möglichkeit 

eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 

sofern der in einer Rechnung angegebene 

Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 

als doppelt so hoch wie der vergleichbare 

Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeit- 

raum ist und der Kunde eine Nachprüfung 

der Messeinrichtung verlangt und solange 

durch die Nachprüfung nicht die ordnungs- 

gemäße Funktion des Messgeräts festge- 

stellt ist. 

16.3. Rückständige Zahlungen werden 

nach Ablauf des von der Stadtwerke Lohmar 

angegebenen Fälligkeitstermins in Textform 

angemahnt. 

Die Stadtwerke Lohmar berechnet im Falle 

eines Zahlungsverzugs nach Ziffer 16.1 fol- 

gende Pauschalen: 

• Mahnung      0,90 Euro 

Die Kosten unterliegen nicht der Umsatz- 

steuer und sind sofort fällig. Die Pauschalen 

übersteigen die nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht. 

Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass 

den Stadtwerken Lohmar kein oder nur ein 

wesentlich geringerer Schaden entstanden 

ist. Auf Verlangen des Kunden werden die 

Stadtwerke Lohmar die Berechnungsgrund- 

lage nachweisen. 

16.4. Gegen Ansprüche der Stadtwerke 

Lohmar kann vom Kunden nur mit unbestrit- 

tenen oder rechtskräftig festgestellten Ge- 

genansprüchen aufgerechnet werden. 

 
17. Berechnungsfehler 

17.1. Ergibt eine Prüfung der Messeinrich- 

tungen eine Überschreitung der Verkehrs- 

fehlergrenzen oder werden Fehler in der 

Ermittlung des Rechnungsbetrages festge- 

stellt,  so  ist  die  Überzahlung  durch  die 

Stadtwerke Lohmar zurückzuzahlen oder 

der   Fehlbetrag   vom   Kunden    nachzu- 

entrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 

einwandfrei  festzustellen  oder  zeigt  eine 

Messeinrichtung nicht an, so ermitteln die 

Stadtwerke Lohmar den Verbrauch für die 

Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 

aus  dem  Durchschnittsverbrauch 

des ihr vorangehenden und des der Fest- 

stellung des Fehlers nachfolgenden Ab- 

lesezeitraums oder auf Grund des vorjähri- 

gen Verbrauchs durch Schätzung; die tat- 

sächlichen Verhältnisse sind angemessen 

zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfeh- 

lern auf Grund einer nicht ordnungsgemä- 

ßen Funktion einer Messeinrichtung 

ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte 

und dem Kunden mitgeteilte korrigierte 

Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde 

zu legen. 

17.2. Ansprüche nach Ziffer 17.1 sind auf 

den der Feststellung des Fehlers vorher- 

gehenden Ablesezeitraum beschränkt, es 

sei  denn,  die  Auswirkung  des  Fehlers 

kann über einen größeren Zeitraum fest- 

gestellt werden; in diesem Fall ist der An- 

spruch auf längstens drei Jahre be- 

schränkt. 

 
18. Unterbrechung der Versorgung 

18.1. Die Stadtwerke Lohmar sind be- 

rechtigt, die Versorgung des Kunden ohne 

vorherige Androhung durch den Netzbe- 

treiber unterbrechen zu lassen, wenn der 

Kunde diesem Vertrag in nicht unerhebli- 

chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und 

die Unterbrechung erforderlich ist, um den 

Gebrauch von elektrischer Arbeit unter 

Umgehung, Beeinflussung oder vor An- 

bringung der Messeinrichtungen zu ver- 

hindern. 

18.2. Bei anderen Zuwiderhandlungen, 

insbesondere bei der Nichterfüllung einer 

Zahlungsverpflichtung trotz  Mahnung, 

sind die Stadtwerke Lohmar  berechtigt, 

die Versorgung vier Wochen nach Andro- 

hung unterbrechen zu lassen und den zu- 

ständigen Netzbetreiber nach § 24 Absatz 

3 der Niederspannungsanschlussverord- 

nung mit der Unterbrechung der Versor- 

gung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn 

die Folgen der Unterbrechung außer Ver- 

hältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 

stehen oder der Kunde darlegt, dass hin- 

reichende Aussicht besteht, dass er sei- 

nen Verpflichtungen nachkommt. Die 

Stadtwerke Lohmar können mit der Mah- 

nung zugleich die Unterbrechung der Ver- 

sorgung androhen, sofern dies nicht außer 

Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhand- 

lung steht 

18.3. Der Beginn der Unterbrechung der 

Versorgung ist dem Kunden drei Werk- 

tage im Voraus anzukündigen. Die Stadt- 

werke Lohmar sind verpflichtet, mit  der 

Androhung einer Unterbrechung der 

Stromversorgung wegen Zahlungsverzu- 

ges dem Kunden zugleich in Textform 

über Möglichkeiten zu deren Vermeidung 

zu informieren, die für den Kunden keine 

Mehrkosten verursachen. 

18.4. Die Stadtwerke Lohmar werden die 

Versorgung unverzüglich wiederherstellen 

lassen, sobald die Gründe für die Unterbre- 

chung entfallen sind und der Kunde die Kos- 

ten der Unterbrechung und Wiederherstel- 

lung der Belieferung ersetzt hat. 

Für die Unterbrechung der Versorgung und 

die Wiederherstellung der Versorgung wer- 

den dem Kunden die folgenden Kosten in 

Rechnung gestellt: 

• Sperrankündigung        0,90 Euro 

• Unterbrechung der Versorgung 
oder Versuch der Versorgungsun- 
terbrechung  44,90 Euro 
Die vorgenannten Pauschalen un- 
terliegen nicht der Umsatzsteuer. 

• Wiederherstellung der Versorgung 
71,28 Euro 

Diese  Pauschale  unterliegt  der 
Umsatzsteuer. 

Die Kosten sind sofort fällig. Die Pauschalen 

übersteigen die nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht. 

Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass 

den Stadtwerken Lohmar kein oder nur ein 

wesentlich geringerer Schaden entstanden 

ist. Auf Verlangen des Kunden werden die 

Stadtwerke Lohmar die Berechnungsgrund- 

lage nachweisen. 

 
19. Vertragsstrafe 

19.1. Verbraucht  der  Kunde  Elektrizität 



unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 

Anbringung der Messeinrichtungen  oder 

nach Unterbrechung der Versorgung, so 

sind die Stadtwerke Lohmar berechtigt, eine 

Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die 

Dauer des unbefugten Gebrauchs, längs- 

tens aber für sechs Monate auf Grundlage 

einer täglichen Nutzung der unbefugt ver- 

wendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 

zehn Stunden nach dem vereinbarten Preis 

zu berechnen. 

19.2. Ist die Dauer des unbefugten Ge- 

brauchs nicht festzustellen, kann die Ver- 

tragsstrafe in entsprechender Anwendung 

von Ziffer 19.1 für einen geschätzten Zeit- 

raum, der längstens sechs Monate betragen 

darf, erhoben werden. 

 

20. Sonstiges 

20.1. Informationen über die aktuell gel- 

tenden Tarife finden Sie unter www.stadt- 

werke-lohmar.de oder fordern Sie diese te- 

lefonisch im Servicecenter unter der Num- 

mer 02246 90 39 000 an. 

20.2. Im Rahmen des zwischen dem Kun- 

den und den Stadtwerken Lohmar beste- 

henden  Vertragsverhältnisses  werden  die 

für die Vertragsdurchführung erforderlichen 

Daten unter Beachtung der jeweils  gültigen 

datenschutzrechtlichen   Bestimmungen 

erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

20.3. Zum Zwecke der Bonitätsprüfung 

sind die Stadtwerke Lohmar berechtigt, Aus- 

künfte über ihre Kunden bei Creditreform 

Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 

41460 Neuss oder SCHUFA 

HOLDING AG, Massenbergstraße 9-13, 

44787 Bochum, einzuholen bzw. dieser Da- 

ten über nicht vertragsgemäßes Verhalten, 

insbesondere Zahlungsverzug, zu übermit- 

teln. Bei Vorliegen einer negativen Auskunft 

können die Stadtwerke Lohmar die Energie- 

lieferung ablehnen oder diesen Vertrag je- 

derzeit fristlos kündigen. Haben die Stadt- 

werke Lohmar Forderungen gegen den Kun- 

den aus einem anderen - bestehenden oder 

bereits beendeten - Energielieferverhältnis, 

können die Stadtwerke Lohmar die Energie- 

lieferung ablehnen. 

20.4. Beschwerden im Sinne des § 111a 

EnWG von Verbrauchern nach § 13 BGB 

sind zunächst zu richten an Stadtwerke 

Lohmar GmbH & Co. KG, Beschwerdema- 

nagement, Breiter Weg 1a, 53797 Lohmar, 

Telefon 02246 90 39 000, E-Mail: 

info@stadtwerke-lohmar.de. Zur Beilegung 

von Streitigkeiten kann von Privatkunden 

ein Schlichtungsverfahren bei der Schlich- 

tungsstelle Energie e.V. beantragt werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass unser Kun- 

denservice angerufen und keine beidseitig 

zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. 

Die Stadtwerke Lohmar sind zur Teilnahme 

an dem Schlichtungsverfahren verpflichtet. 

Die Schlichtungsstelle ist wie folgt erreich- 

bar: Schlichtungsstelle Energie e.V., Fried- 

richstr. 133, 10117 Berlin, Telefon:  030 / 

2757240-0, Telefax: 030 / 2757240-69, 

Internet: https://www.schlichtungsstelle-

energie.de/, 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de. 

20.5. Beanstandungen und Beschwerden 

sind für Haushaltskunden auch möglich bei: 

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Te- 

lekommunikation, Post und Eisenbahnen, 

Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 

Bonn. Erreichbarkeit Mo.-Fr. von 09:00– 

15:00 Uhr, 

Telefon: 030 / 22480-500, 

Telefax: 030 / 22480-323; 

E-Mail:  verbraucherservice-ener- 
gie@bnetza.de. 

20.6. Informationen zu Maßnahmen zur 

Steigerung der Energieeffizienz und der 

Energieeinsparung mit Vergleichswerten 

zum Energieverbrauch sowie Kontaktmög- 

lichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls 

Angaben über angebotene Energieeffizi- 

enzmaßnahmen, Endkundenvergleichspro- 

file sowie ggf. technische Spezifikationen von 

energiebetriebenen Geräten bereitstellen, 

erhalten Sie auf folgender Internetseite: 

https://www.ganz-einfach-energiespa- 

ren.de/. 

20.7. Preise für sämtliche Zusatzleistun- 

gen der Stadtwerke Lohmar entnehmen Sie 

dem „Preisblatt über die Kosten für das For- 

derungsmanagement und die Zusatzleistun- 

gen der Stadtwerke Lohmar“ zu finden unter 

https://www.stadtwerke-lohmar.de/privat- 

kunden/100-oekostrom/downloads/ 

Die Kosten sind sofort fällig. 

 
Angaben  gemäß  §5  Telemediengesetz 

(TMG) 

Stadtwerke Lohmar GmbH & Co. KG, 

Breiter Weg 1a, 53797 Lohmar 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: 

Bürgermeister Matthias Schmitz 

Geschäftsführung: 

Yves Matuschek  

Handelsregister:  AG  Siegburg  HRA  5488 

USt-Id: DE280491227 

Kontaktmöglichkeit: 

Telefon: 02246 / 9039000 

E-Mail: info@stadtwerke-lohmar.de 

Internet: https://www.stadtwerke-lohmar.de/ 

 

 
Stand: 01.12.2025 
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